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1. Antragstext

C.1.6.1 Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr erhöhen

- Neuformulierung des Handlungsziels: In allen Regionen des Kantons Solothurn den
Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr erhöhen.

2. Begründung

Das übergeordnete Handlungsziel soll allgemein gehalten werden. Im ganzen Kanton Solothurn
soll der Anteil des öV erhöht werden. Die unter dieser Ziffer genannten konkreten Konzepte
bleiben natürlich bestehen und passen auch zum ergänzten Handlungsziel.

3. Stellungnahme des Regierungsrates

Der Vorschlag zur Neuformulierung umfasst einerseits eine allgemeinere Formulierung des
Handlungsziels ohne Konkretisierung spezieller Massnahmen, andererseits aber auch das Ziel,
den Modal-Split-Anteil im Berufsverkehr in allen Regionen des Kantons Solothurn zu erhöhen.

Die Erhöhung des Anteils des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr führt zu einer wirt-
schaftlicheren und umweltfreundlicheren Abwicklung des Gesamtverkehrs. Auch das hoch bela-
stete Strassennetz kann durch eine bessere Nutzung des öffentlichen Verkehrs entlastet werden.
Im Entwurf zum Legislaturplan sind die wichtigsten Massnahmen aufgezeigt, mit denen das
Handlungsziel erreicht werden soll. Die Stärkung des öffentlichen Verkehrs beschränkt sich da-
bei nicht auf die aufgeführten Massnahmen der Busoptimierungen Olten Gösgen Gäu und
Grenchen, sondern lässt Spielraum für weitere Verbesserungen des Angebotes und des Rollma-
terials.

Die aufgeführten Massnahmen stellen wesentliche Eckpfeiler dar, um die dringendsten Bedürf-
nisse zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs in den Agglomerationen Olten Gösgen Gäu und
Grenchen zu befriedigen. Diese Massnahmenpakete sind in den entsprechenden Agglomerati-
onsprogrammen fest verankert. Wir halten an der Darstellung dieser Schlüssel-Massnahmen im
Legislaturplan fest.

Die grössten Handlungsspielräume für eine Umlagerung des motorisierten Individualverkehrs
auf den öffentlichen Verkehr liegen in den Agglomerationen, wo sich zahlreiche grosse Ver-
kehrsströme überlagern. Im ländlichen Raum ist das Potenzial für eine Umlagerung auf den öf-
fentlichen Verkehr hingegen geringer. Die Optimierung des öffentlichen Verkehrs und des Ge-
samtverkehrs wird in allen Regionen des Kantons Solothurn weiter verfolgt. Das bedeutet aber
nicht, dass der öffentliche Verkehr in allen Regionen ausgebaut werden muss. Ein wesentlicher
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Ausbau auf Relationen im ländlichen Raum mit nur geringer Nachfrage würde die Wirtschaft-
lichkeit des öffentlichen Verkehrs schwächen, die Zersiedelung vorantreiben und einer gezielten
Stärkung der Zentrumsregionen sowie dem haushälterischen Umgang mit dem Boden wider-
sprechen. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs soll vielmehr dort konzentriert werden, wo das
Nachfragepotenzial dafür vorhanden ist und mit entsprechenden Massnahmen eine besonders
gute Wirkung im Hinblick auf die Erhöhung des Modal-Splits erzielt werden kann.

4. Antrag des Regierungsrates

Nichterheblicherklärung.
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